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Dr. Arnd Rüter 
Haydnstraße 5 
85591 Vaterstetten 
Tel. 08106 32754 
 

 
 
 
 
 
Sozialgericht München 
Richelstraße 11 
80634 München  
         
 
        Vaterstetten, den 13.06.2020 
 
 

Az.: S 17 KR 386/20 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben mir datiert auf den 10.06.2020 einen auf den 02.06.2020 datierten Schriftsatz der angeblichen 
„Beklagten“ übersandt (https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-K/ Referenznr. [IG_K-SG_23400], 
[IG_K-SG_23404]) und mir eine eventuelle Stellungnahme binnen 6 Wochen überlassen. 
Gerne nehme ich die Gelegenheit zur Stellungnahme war, wobei ich Ihrem Wunsch nach 2-facher 
Ausfertigung nachkomme. 
 
1)  Die Frau Lang hat sich, einem Chamäleon vergleichbar, von der Rechtsvertreterin der 

Pflegeversicherung zur Mitarbeiterin der Widerspruchsstelle und zu einer Prozessbeauftragte zurück 
verwandelt. Sie vertritt jetzt rechtlich die AOK „Bayern München“, die gibt es unter den registrierten 
gesetzlichen Krankenkassen zwar nicht, aber das macht gar nichts. Insofern ist es auch egal, ob diese 
nicht existierende Krankenkasse durch einen Direktor oder durch ein prozessbeauftragtes Chamäleon 
ähnliches Wesen vertreten wird. 
 
Die Klage des Klägers richtet sich gegen die AOK Bayern, bei der er versichert ist und die rechtlich 
vertreten wird durch die Mitglieder des Vorstandes der AOK Bayern (https://www.ig-gmg-
geschaedigte.de/Beweise-K/ Referenznr. [IG_K-SG_23400], [IG_K-SG_23404]), derzeit sind dies Dr. 
Irmgard Stippler und Stephan Abele. (https://www.aok.de/pk/bayern/inhalt/der-vorstand-der-aok/) 
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Um es klarer zu formulieren: 
Ich fordere das Sozialgericht München auf von den Vertretern der AOK Bayern, die im Verfahren 
S 17 KR 386/20 im Namen der AOK Bayern schriftliche oder mündliche Äußerungen machen 
wollen, die Vorlage einer irgendwie gearteten Vollmacht zu verlangen, die auf eine rechtlich 
gültige Bevollmächtigung durch den Vorstand der AOK Bayern zur rechtlichen Vertretung der 
AOK Bayern zurück zu führen ist. Diese Vollmacht ist zu den Verfahrensakten zu nehmen und 
selbstverständlich mir in Kopie zur Kenntnis zu bringen. 
Solange eine solche Kopie der Vollmacht mir nicht vorliegt, werde ich ab sofort zu schriftlichen 
oder mündlichen Äußerungen solcher Personen nicht mehr Stellung nehmen. 
 
Angesichts des öffentlich-rechtlichen Status der AOK Bayern als Teil der mittelbaren Staatsgewalt stellt 
das Verhalten der AOK Bayern Mitarbeiterin Birgitta Lang Amtsanmaßung nach §132 StGB dar: 
 

§ 132 Amtsanmaßung 
Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befaßt oder eine Handlung vornimmt, 
welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
Eine Funktion Verwaltungsdirektor der Direktion München bedeutet ebenfalls nicht automatisch, dass in 
dieser Funktion die rechtliche Vertretung der AOK Bayern erlaubt ist. 
 
Auch wenn die Mitglieder des Vorstandes der AOK Bayern die Befugnis zur rechtlichen Vertretung 
delegieren, bedeutet dies nicht, dass sie damit der übergeordneten rechtlichen Gesamtverantwortung 
entbunden sind. 
 

 
2)  Die AOK „Bayern München“, in Gestalt der „Prozessbeauftragten“ hat Ihnen eine Verwaltungsakte als 

Anlage zugesandt (https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-K/ Referenznr. [IG_K-SG_23406] 
Absatz 1), der das LSG-Urteil beigefügt ist.  
 
Der Kläger macht das Sozialgericht auf zwei Dinge aufmerksam: a) Die Richter sind nach Art 97 Abs. 1 
GG „[…] unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen“ (d.h. Sie interessieren sich ja 
verfassungskonform (Art. 20 Abs. 3 GG) gar nicht für das LSG-Urteil), b) wenn Sie diese 
Verwaltungsakte in dem Verfahren S 17 KR 386/20 ohne Gesetzesbruch verwenden wollen, dann hat 
die Beklagte die Akten dem Gericht zur Verfügung zu stellen mit dem Ergebnis, dass ich nach 
Sozialgerichtsgesetz vollständig über deren Inhalt informiert werde. Wenn Sie hier Akten der Beklagten 
benutzen, die nicht in den Akten des Sozialgerichts vorhanden sind, dann zeigen Sie damit, dass Sie 
parteiisch agieren und § 108 und § 128 Abs. 2 SGG verletzen. 
 
Die Kenntnis der Verwaltungsakte ist keine Holschuld von mir („sie können ja Akteneinsicht nehmen“), 
sondern Bringschuld von Ihnen. Insofern hätte ich einen Verbesserungsvorschlag und eine herzliche 
Bitte. Könnte das Gericht nicht, so wie es mich um 2-fache Stellungnahme bittet, auch die Beklagte 
auffordern in Zukunft ihre „eingereichten Verwaltungsakten“ in doppelter Ausfertigung zu liefern, so 
dass es für  Sie ein Leichtes wäre einfach einen Satz „Verwaltungsakte“ jeweils an mich weiterzuleiten. 
Wäre für Sie und mich sozusagen eine win-win-Situation. 

 
3)  Zu Abs. 1 des AOK-Schreibens vom 02.06.2020: 

Den Widerspruchsbescheid hat der Kläger Ihnen bereits mit Schriftsatz vom 10.06.2020 übersandt. Die 
„Beklagte“ hat vergessen mitzuteilen, dass sie die „Kraft zu dessen Erzeugung“ erst nach massivem 
Druck durch den Kläger gewann (https://www.ig-gmg-geschaedigte.de/Beweise-K/ Referenznr. [IG_K-
KK_2362]). 

 
4)  Zu Abs. 2 Satz 1 des AOK-Schreibens vom 02.06.2020:  

„Die Beklagte beantragt, die Klage vom 03.04.2020 als unbegründet zurückzuweisen“.  
Also mit der Feststellung der Unbegründetheit hat die „Beklagte“ am 02.06.2020 ein ungewohntes Bild 
der Korrektheit geliefert, die Begründung wurde erst am 10.06.2020 an das Sozialgericht gesandt. 
Der Antrag, deshalb die Klage zurückzuweisen, ist aber nicht nachvollziehbar, denn das Sozialgericht 
hatte mir eine Frist zum Nachreichen der Begründung „binnen 2 Monaten“ gegeben (Eingang 
15.04.2020, also bis zum 15.06.2020). 

 
5)  Zu Abs. 2 Satz 2 des AOK-Schreibens vom 02.06.2020:  

„Es wird vollinhaltlich auf den Widerspruchsbescheid vom 12.05.2020 verwiesen“. 
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